Ergebnisprotokoll zur Sitzung des Berliner Teilhabebeirats 
Datum: 12.09.2025 Ort: Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung (SenASGIVA), Oranienstraße 106, 10969 Berlin, R. 1.125 und 1.126 
Beginn: 13:00 Uhr, Ende: 16:00 Uhr 
Teilnehmende
Verbände Menschen mit Behinderungen
Name 			Organisation/Institution
1. Seerig, Thomas		Landesbeirat für Menschen mit       Behinderungen (stellvertretender Vorsitzender)
2. Stenger, Birgit		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
3. Haase, Ulrike		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
4. Loos, Stephanie		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
5. Metzing, Holger		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
6. Blamberg, Christel		Referentin der Geschäftsstelle des 
Landesbeirates für Menschen mit Behinderungen
Verbände aus dem Bereich der Menschen mit seelischen Behinderungen oder Menschen mit Psychiatrieerfahrungen 
7. Krausser, Hartmut		ApK
8. Wegener, Uwe		Bipolaris
LIGA und weitere Verbandsvertreter	
9. Peth, Christian		Der Paritätische Berlin (stellvertretender				Vorsitzender)		
10. Mattke, Grit		Caritas
11. Rutkowski, Susanne		DRK Berlin
12. Schütz, Elisabeth		DWBO
13. May, Margarete		bpa
Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen
14. Braunert-Rümenapf, Christine		Landesbeauftragte für Menschen mit
			Behinderungen 
15. Wasner, Simone		Geschäftsstelle des 
Landesbeirates für Menschen mit Behinderungen
Hauptverwaltung
16. Bozkurt, Aziz		Staatssekretär für Soziales (Vorsitzender)
17. Winter-Witschurke, Christiane		Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
			Familie			
18. Klatt, Ingo		SenASGIVA, Abteilung Soziales
19. Mönke-Schmidt, Ulrike			Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit 
und Pflege
Mitarbeitende, Fachreferenten und Gäste
Lehmann, Thomas				LAG-WR, Berliner Werkstätten
Rau, Fabian					LAG-WR, Berliner Werkstätten
Uelze, Kerstin					Senatsverwaltung für Bildung, Jugend, Familie
Falk, Thomas					SenASGIVA, Abteilung Soziales
Cypra, Susanna				SenASGIVA, Abteilung Soziales
Kemnitz-Hille, Babette			Schriftdolmetscherin
Kemnitz-Zimmermann, Anette		Schriftdolmetscherin
Machulik, Stephan				Staatssekretär für Wohnen, SenStadt
Franzen, Jörg	Vorstand GESOBAU, Sprecher der landeseigenen Wohnungsunternehmen

TOP 1 - Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung
· Herr Bozkurt eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste.
· Gemäß § 12 Abs. 3 der Geschäftsordnung (GO) ist die Teilnahme des Vorsitzenden oder einer Stellvertretung sowie von mindestens 15 stimmberechtigten Mitgliedern erforderlich.
TOP 2 - Beschluss des Protokolls der Sitzung vom 13.06.2025
· Das Protokoll ist den Teilnehmenden am 15.07.2025 zugegangen.
· Der Geschäftsstelle liegen bisher keine Änderungen hinsichtlich des Protokolls vor.
· Das Protokoll der Sitzung vom 13.06.2025 wird ohne weitere Änderungsvorschläge seitens der Mitglieder angenommen. 
TOP 3 - Wohnraum für Menschen mit Behinderung (mit Gästen)
· Der TOP wurde durch den Bezirksteilhabebeirat Treptow-Köpenick eingebracht und war schon in der letzten Sitzung Thema. 
· Für die heutige Sitzung wurden der Staatssekretär für Wohnen, Herr Stephan Machulik sowie Herr Jörg Franzen, Sprecher der landeseigenen Wohnungsunternehmen und Vorstand der GESOBAU, eingeladen. 
· Es geht um den folgenden Sachverhalt: Generell wird es immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Auch für Freie Träger wird es immer schwieriger, Wohnungen anzumieten, um sie Menschen mit Beeinträchtigungen zur Verfügung zu stellen. Die, die im Bestand sind, sind oft dauerhaft an die Menschen vermietet, oft sogar über den Zeitraum der Leistungserbringung hinaus. Des Weiteren handelt es sich bei den Freien Trägern um Gewerbemietverträge, die jederzeit kündbar sind, so dass den darin lebenden Klienten*innen die Wohnungslosigkeit droht. Kauf oder Neubau sind in vielen Fällen nicht finanzierbar. 
Darüber hinaus finden Menschen mit Beeinträchtigungen als Personengruppe häufig keine Berücksichtigung bei der Vergabe von Sozialwohnungen 
· Handlungsvorschlag: 
· Politik sollte für Vermieter*innen Anreize schaffen, mehr Sozialwohnungen zu erhalten, bzw. Personen der EGH zur Verfügung zu stellen. 
· Gewerbemietverträge umgestalten. 
· Wohnungstausch ermöglichen. 
· Kooperationsvereinbarungen mit städtischen Wohnungsgesellschaften. 

· Herr Staatssekretär Machulik nimmt zu dem Thema folgendermaßen Stellung:
· Die Senatsverwaltung ist sich der Problematik bewusst. Es wird versucht, bei allen Neubauvorhaben entsprechende Angebote zu schaffen und auch bei Bestandsbauten die bauliche Situation anzupassen.
· Die Wohnraumbestimmungen wurden nach der letzten Wahl geändert, so dass jetzt durch zusätzliche Fördermittel mehr barrierefreie Wohnungen im Bestand realisiert werden können. In Neubauten wird ein bestimmter Anteil an R-Wohnungen (rollstuhlgerechte Wohnungen) geschaffen. Mit den landeseigenen Wohnungsunternehmen wurden Kooperationsvereinbarungen bezüglich unterschiedlicher Bedarfsgruppen geschlossen. Diese müssen mehr Angebote für spezielle Bedarfsgruppen bereitstellen als privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen.
· Bei Wohnungen von Freien Trägern entsprechen ältere Mietverträge noch dem Standard des Gewerbemietrechts. Vermietungen ab 2019 unterliegen aber der Mietrechtsanpassung. Für soziale Träger wurden Klauseln, beispielsweise zum Kündigungsschutz, eingefügt. Geplant ist bundesweit die Einführung der Gemeinnützigkeit für Wohnraum sozialer Träger.
· Im Rahmen des neuen bundesweiten „Bauturbo“ soll zukünftig schneller und einfacher gebaut werden können.
· Die Umsetzung des Projekts „Wohnungstausch“ bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen gestaltet sich schwierig und wurde nicht oft in Anspruch genommen. Ab dem 01. September 2025 gibt es die Möglichkeit eines „Wohnungswechsels“. Menschen, die in einer Wohnung der landeseigenen Wohnungsunternehmen leben, können dann bei Bedarf drei andere passendere Wohnungen angeboten bekommen. Dies gilt erstmal innerhalb des jeweiligen Wohnungsunternehmens.
· Barrierefreiheit in Bestandsbauten ist oft schwer zu realisieren. In Altbauten sind oft viele Stufen im Eingangsbereich und auch nachträglich angebrachte Aufzüge sind nicht immer barrierefrei zu erreichen. Die Vorgaben für barrierefreie Wohnungen sind in den letzten Jahren gestiegen, so dass viele Wohnungen die Kriterien heute nicht mehr erfüllen.
· Die diskriminierungsfreie Wohnungsvergabe (jede*r soll bei der Wohnungsvergabe gleich behandelt werden) kann dazu führen, dass barrierefreie oder „barrierearme“ Wohnungen auch an Menschen ohne Einschränkung vermietet werden. Zu der Problematik werden Gespräche mit der Fachstelle „Fair Wohnen – Fair Mieten“ geführt, die die diskriminierungsfreie Wohnungsvergabe überwacht.

· Herr Jörg Franzen stellt sich vor und nimmt wie folgt Stellung:
· Im kommenden Jahr können voraussichtlich die vereinbarten Zielzahlen für den Wohnungsneubau durch die landeseigenen Wohnungsunternehmen (mehr als 6000 neue Wohnungen) erreicht werden. 
· Bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen wird aktuell ein Leerstand von unter 1% der Wohnungen verzeichnet. Dies ist nach wohnungswirtschaftlichen Maßstäben für einen ausgeglichenen Markt viel zu wenig. Normal wären 2,5-3%.
· 63% der Wohnungen werden an einkommensschwache Mieter*innen mit Wohnberechtigungsschein vergeben. Dazu gibt es noch andere Quoten für besondere Bedarfe, wie das geschützte Marktsegment (für wohnungslose Menschen), und Wohnungen für Student*innen, Auszubildende, Geflüchtete.
· Die GESOBAU hat in Berlin 50.000 Wohnungen, von diesen sind 6.675 „barrierearm“ und ca. 3.000 barrierefrei. Ein nachträglicher barrierefreier Umbau von Bestandswohnungen ist oft aufgrund von baulichen Einschränkungen und hoher Kosten nicht möglich.

· Es folgen Nachfragen und weitere Erläuterungen durch die Teilnehmenden:
· Frau Braunert-Rümenapf weist darauf hin, dass es bei der Praxis der diskriminierungsfreien Wohnungsvergabe sehr wohl in bestimmten Fällen zu einer Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen kommen kann, wenn barrierefreie Wohnungen an Menschen ohne diesen Bedarf vermietet werden. Dazu ist sie im Gespräch mit der Landesantidiskriminierungsstelle.
· Herr Peth verweist auf den Wohnraumbedarfsbericht 2025. Dort ist beispielsweise nachzulesen, dass etwa 700 Menschen mit seelischer Behinderung in Berlin im Hilfesystem festhängen, da sie zwar alleine in eigenem Wohnraum leben könnten, aber keine Wohnung finden. Daher stehen die Kapazitäten in den gekoppelten Angeboten aus Eingliederungshilfe und sog. Trägerwohnraum nicht zur Verfügung. Das System verstopft. Außerdem kritisiert er bei den verschiedenen Wohnungsplattformen und Vermietungs-Webseiten die unterschiedlichen Begrifflichkeiten zur Barrierefreiheit (z.B. Seniorenwohnung, altersgerecht). In diesem Bereich müsste eine Einheitlichkeit geschaffen werden.
· Frau Stenger merkt an, dass Menschen mit Behinderungen durch die Wohnungsunternehmen (bspw. die HoWoGe) nicht gesondert erfasst werden und Einladungen für Wohnungsbesichtigungen durch Losverfahren erhalten, die wegen fehlender Barrierefreiheit gar nicht erst wahrgenommen werden können.
· Frau Loos bezieht sich noch einmal auf den Gebäudetyp E und weist darauf hin, dass dies aktuell (Beispiel Neubau WBM in der Weinstraße) dazu führt, dass z.B. große Wohnungen mit 4 Zimmern – sehr notwendig für Familien von Kindern mit Behinderungen und häufig auch umfangreichen Pflegebedarfen oder Mobilitätseinschränkungen - nur über ein Bad und nicht wenigstens zusätzlich ein Gäste WC verfügen. Gerade mit Pflegebedarfen ist eine solche Wohnung, trotz ihrer Barrierefreiheit für Familien mit beeinträchtigten Kindern, Pflegebedarfen und Mobiltitätseinschränkungen, ggf. ja zusätzlich für die Eltern nicht nutzbar. Hier darf bei diesem Bautyp in den großen Wohnungen keine Reduzierung eines der wichtigsten Orte in diesen Wohnungen sein, Schlange stehen geht dann nicht
· Herr Machulik und Herr Franzen befürworten ebenfalls die Einführung einer gemeinsamen Plattform für die Suche nach barrierefreien Wohnungen. 
· Das Verfahren zur bundesweiten Einführung des Gebäudetyps E befindet sich noch in der Abstimmung, in Bayern gibt es schon einige Bauvorhaben dieses Typs. Dieser Gebäudetyp soll durch serielles oder modulares Bauen schneller und günstiger zu errichten sein. Dafür gelten bestimmte Standards, die einzelnen Bauten müssen aber nicht jeweils extra abgenommen werden. Bei diesem Gebäudetyp liegt allerdings kein besonderer Fokus auf der Barrierefreiheit.
· In den letzten Jahren wurden vermehrt Seniorenwohnhäuser gebaut bzw. geschaffen. 
· Es ist nicht die Regel, dass barrierefreie Umbauten in Wohnungen nach Auszug wieder zurückgebaut werden.
· Die Ausführungsvorschriften zum Milieuschutz sollen geändert werden, so dass in diesen Gebieten auch Aufzüge eingebaut werden können. Die Wartung von bestehenden älteren Aufzügen gestaltet sich oft schwierig, wenn es die Firmen vom Einbau nicht mehr gibt oder bei Defekten lange auf Ersatzteile gewartet werden muss. 
· Aktuell gibt es eine Quote für R-Wohnungen (pro 100 Wohnungen muss eine Wohnung rollstuhlgerecht sein). Eine Novellierung der Verordnung ist bei Bedarf möglich. Bei der GESOBAU gibt es momentan 100 R-Wohnungen.
· Ein gemeinsames Vorgehen von landeseigenen und privatwirtschaftlichen Wohnungsunternehmen beim Wohnungstausch und Wohnungswechsel ist derzeit nicht absehbar. Flyer zum Wohnungstausch und Wohnungswechsel sollen mit dem Protokoll versendet werden.
· Für den Bereich der Menschen mit psychischer Beeinträchtigung bzw. seelischer Behinderung wurde durch Frau Mönke-Schmidt nochmals deutlich gemacht, dass Barrieren im Zusammenhang mit Wohnraum nicht nur in Hinblick auf bauliche Anforderungen betrachtet werden können und dürfen. Dahingehend wurde durch Herrn Krausser ein eindrückliches Beispiel eingebracht.
· Die Barrieren bestehen hier in grundsätzlichem Zugang zum Wohnungsmarkt und im Halten des eigenen Wohnraums unter den Bedingungen der zielgruppengerechten Anforderungen wie ein störungstolerantes als auch gesundheitsförderliches Umfeld.
TOP 4 - Vorstellung des Vorhabens „Organisationsuntersuchung des Trägers der Eingliederungshilfe“
· Herr Bozkurt berichtet kurz von einer Dienstreise mit der Senatorin nach Wien. Dort gibt es den „Fonds Soziales Wien“. In diesem Fonds werden Sozialleistungen wie z.B. die Eingliederungshilfe zentral, schnell und sehr kundenorientiert bearbeitet. Dies könnte in Teilen ein Vorbild für eine Neuorganisation der Eingliederungshilfe in Berlin sein.
· Herr Klatt erläutert, dass es in der Vergangenheit schon Bestrebungen nach einer Neuausrichtung der Eingliederungshilfe gab, aber bislang noch nichts beschlossen oder umgesetzt werden konnte. Auch deutschlandweit gibt es eine Debatte zu der Organisation des deutschen Sozialstaats und dazu eine Reihe von Vorschlägen zur Bündelung von Leistungen, Aufgaben und Kompetenzen.
· In Berlin werden aktuell im Rahmen der Verwaltungsreform die Zuständigkeiten der Verwaltung in einem Aufgabenkatalog für das Landesorganisationsgesetz gebündelt.
· Anknüpfend daran sollen zusammen mit der SenWGP (Abteilung Pflege) die bisherigen Abläufe kritisch evaluiert werden und bessere grundsätzliche Strukturen für die Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege entwickelt werden.
· Es erfolgt dafür eine Zusammenarbeit mit PD Deutschland, einer Unternehmensberatung in öffentlicher Hand. Aktuell wird an der Strategie und Zielableitung gearbeitet. Anschließend werden Interviews mit Stakeholdern (Vertreter*innen aus Berliner Teilhabebeirat, LIGA, Verbänden, Verwaltung etc.) geführt. Aus den Ergebnissen sollen dann verschiedene Organisationsmodelle als Vorschlag für die Politik entstehen. Eine Umsetzung kann erst in der kommenden Legislaturperiode erfolgen.
· Das Projekt ist zunächst auf die Strukturen der Teilhabefachdienste Soziales (zuständig für Leistungsberechtigte im Erwachsenenalter) und die Fachbereiche der Hilfe zur Pflege (jeweils Bezirke und Lageso) ausgelegt.
· Fr. Loos fragt nach dem Mitdenken der Kinder, Jugendlochen und jungen Volljährigen mit (drohenden) Behinderungen, einschließlich seelisch beeinträchtigter da das Land Berlin Träger der Eingliederungshilfe auch für diese ist, zudem die Jugendämter in Mehrfachrolle seit einigen Jahren zuständig für die Rechtsansprüche auf Leistungen zur Teilhabe als Rehabilitationsträger §§ 6 und 7 SGB IX für diese Menschen sind 
· Zur sogenannten Inklusiven Lösung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche soll nach Information der SenBJF bis Ende des Jahres ein Referentenentwurf vorliegen.
· Bei Interesse an einer detaillierten Vorstellung des „Fonds Soziales Wien“ kann ein Fachgespräch mit Teilnehmenden stattfinden.
· Frau Mönke-Schmidt von der Gesundheitsverwaltung bittet um frühzeitige Beteiligung in das Vorhaben.
Herr Bozkurt muss sich aufgrund eines anderen Termins verabschieden. Herr Peth übernimmt als stellvertretender Vorsitzender nach der Pause die Sitzungsleitung.
Pause
TOP 5 - Re-Evaluation des Leistungstyps Beschäftigungs- und Förderbereich (BFB)
· Eingebracht durch Frau Braunert-Rümenapf und Frau Loos
· Bereits im Jahr 2020 gab es zu diesem Thema einen Beschluss des Berliner Teilhabebeirats, in dem dieser den Senat dazu aufrief, eine perspektivische Bedarfsplanung des Leistungstyps BFB vorzunehmen und auf eine verbesserte Information, Partizipation und Priorisierung bei der Vergabe und Verteilung von Plätzen im BFB-Bereich hinzuwirken.
· Es besteht immer noch häufig das Problem, dass junge Menschen, die nicht als werkstattfähig eingestuft werden, auch keinen Platz in einem Beschäftigungs- und Förderbereich finden.
· Trotz offiziell ausreichender Platzzahl im BFB gibt es ein Passungsproblem, so dass eine Vielzahl an unversorgten jungen Menschen gibt. In einem Jahrgang waren dies 60 Menschen.
· Es besteht die Sorge, dass sich die Lage mit Einführung der neuen SoPädVO (Sonderpädagogikverordnung) bzw. durch Schulgesetzänderung 2024 noch verschärft, wenn in Förderzentren GE (Geistige Entwicklung) im Einzelfall die Fortführung der Bildung bis zum 18. Lebensjahr nicht befürwortet wird. Dies kann dazu führen, dass junge Menschen mit 15 oder 16 Jahren keine Schule besuchen und in der Regel auch noch nicht in einer Werkstatt oder BFB aufgenommen werden (meist Aufnahme erst ab 18 Jahren).
· Besonders problematisch ist die Lage für junge Menschen mit besonders herausforderndem Verhalten, häufig im Bereich des Autismus-Spektrum.
· Es wird die Schaffung einer niedrigschwelligen Plattform zu den verfügbaren Plätzen im BFB-Bereich und den jeweiligen Konzepten der Leistungsanbietenden angeregt sowie eine Erfassung von unversorgten Jugendlichen. Dazu könnten eventuell die Schulen/Förderzentren befragt werden.
Herr Falk (Abteilung Soziales der SenASGIVA) nimmt dazu Stellung:
· Die Zahl der Anbieter von BFB ist von 50 (im Jahr 2011) auf nunmehr 68 angestiegen mit einer Gesamtkapazität von über 3.100 Plätzen, von diesen sind 95 % belegt.
· Es wurden weitere Angebote für Menschen mit besonders herausforderndem Verhalten geschaffen.
· Der Anteil von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen im BFB liegt bei 53%.
· Die wohnortnahe Versorgung kann in Einzelfällen schwierig sein, wenn z. B. ein besonderes Angebot benötigt wird.
· Die Zugänge zu den BFB werden im Nachhinein durch die standardisierten Jahresberichte erfasst, bei denen eine Differenzierung nach Elternhaus und Schule erfolgt.
· Bezüglich des Passungsproblems von Angebot und Nachfrage wird es eine Überprüfung des Angebots geben, außerdem gibt es bereits einen Arbeitsauftrag dazu an die Kommission.
· Eine Plattform nur für die Plätze des BFB (und nicht für alle Bereiche der Eingliederungshilfe) ist derzeit leider schwer umzusetzen. Dies soll aber weiterverfolgt werden.
Frau Schütz ergänzt:
· Eine Plattform ähnlich wie die Lotse-Plattform wäre wünschenswert.
· Teilhabeleistungen sollten auch unabhängig vom Ort erbracht werden können (gem. § 95), insbesondere für Menschen mit Schwerst- oder Mehrfachbehinderungen.
· Das Erstellen von Gutachten für die Teilnahme in einem BFB dauert zu lange.
Frau Winter-Witschurke (SenBJF) ergänzt:
· Es ist nicht klar, worauf sich Frau Loos hinsichtlich der SoPädVO bezieht. Dies soll noch geklärt werden.
· Es wird zugesichert, die erbetenen Zahlen zu den vor Vollendung des 18. Lebensjahres ausgeschieden Jugendlichen aus den Förderzentren Geistige Entwicklung sowie zu alternativen Wegen der jungen Menschen nach dem Ausscheiden aus dem Schulsystem zu ermitteln, sofern dies möglich ist. 
Es wird vereinbart, das Thema in der nächsten Sitzung erneut aufzugreifen und die Beschlussvorschläge bis dahin zu überarbeiten.

TOP 6 - Themen aus den Bezirksteilhabebeiräten: Beförderungsleistungen von Menschen mit Behinderungen in tagesstrukturierende Einrichtungen (Werkstatt, Förderbereich etc.) 
· Eingebracht durch den Bezirksteilhabebeirat Lichtenberg. 
· Sachverhalt:
Im bezirklichen Teilhabebeirat Lichtenberg wurden in der 15. Sitzung am 02.06.2025 verschiedene Beförderungsleistungen für Menschen mit Behinderung vorgestellt – u.a. „WirMobil“ sowie das Inklusionstaxi. Die Erfahrungen wurden als positiv beschrieben. Allerdings wurde eingeschätzt, dass diese Dienstleistungen bislang keine Option darstellen, Menschen mit Behinderung auch regelhaft zu tagesstrukturierenden Einrichtungen zu befördern, da sie vorrangig auf „Spontanbuchungen“ konzipiert sind. Gleichzeitig wurde durch mehrere Mitglieder des Teilhabebeirates die mitunter optimierungsbedürftige Qualität einiger Fahrdienstleistungen zu tagesstrukturierenden Einrichtungen kritisiert. 
· Handlungsvorschlag:
Der bezirkliche Teilhabebeirat regt an, diese Thematik auch im Berliner Teilhabebeirat zu erörtern und auf die positiven Erfahrungen mit „Wir Mobil“ etc. grundsätzlich aufzubauen und ein vergleichbares Angebot für die tägliche Nutzung für Fahrten zu tagesstrukturierenden Einrichtungen zu schaffen. Alternativ regt der bezirkliche Teilhabebeirat an, die Fahrdienstleistungen in die Verantwortung der tagesstrukturierenden Einrichtungen zu geben.

· Herr Klatt nimmt dazu Stellung:
· Das Thema wurde bereits aufgenommen und es erfolgt eine tiefergehende Prüfung.
· Es gibt bisher zwei mögliche Varianten der Neuorganisation: 
Es erfolgt eine Übernahme der Fahrtkosten in die Leistungen und Vergütungen der Eingliederungshilfe und die Einrichtungen übernehmen die Fahrten eigenständig.
Oder das Land Berlin übernimmt die Beförderungsleistungen und ähnlich wie beim Sonderfahrdienst und beauftragt per Ausschreibung einen Dienstleister, der die Fahrten über eine Buchungsplattform organisiert und ggf. auch selbst durchführt. In diesem Falle könnten Fahrten einzeln oder als Abo über eine App bei einem Anbieter gebucht werden. 
· Zu den verschiedenen Möglichkeiten der Beförderungsleistungen läuft aktuell ein Forschungsprojekt mit der TU (Technische Universität).
Zukünftig soll bei Themen der Bezirksteilhabebeiräte ein*e Vertreter*in des einbringenden Bezirksteilhabebeirats zur jeweiligen Sitzung eingeladen werden.
Herr Seerig schlägt vor, die Geschäftsordnung in der nächsten Sitzung diesbezüglich anzupassen.
 
TOP 7 – Aktuelles/Sonstiges
1. Eingebracht durch Herrn Seerig: Praxis bei TIB (Teilhabeinstrument Berlin) und ZLP (Ziel- und Leistungsplanung) 
Da Frau Link (Abteilung Soziales der SenASGIVA) nicht persönlich an der Sitzung teilnehmen kann, werden ihre schriftlichen Antworten dem Protokoll beigefügt.
· Inwieweit liegen zu allen Bewilligungen auf Teilhabeleistungen auch TIB und ZLP vor? 
Antwort: 
Hierzu liegen keine wirklich validen Zahlen vor. Theoretisch muss jede Bedarfsermittlung seit 01.01.2022 natürlich mit TIB erfolgt sein, da laut Rundschreiben 05/2021 dann die stufenweise Einführung als abgeschlossen galt. 
Tatsächlich wissen wir aber, dass das nicht der Fall ist und häufig auch noch sehr pragmatisch entweder die bisherige LG/HBG (Leistungsgruppe/Hilfebedarfsgruppe) verlängert wird, wenn alles plausibel erscheint oder aber sogar BBRP/HMBW (Bedarfsermittlungsverfahren Besonderer Rehabilitationsbedarf und Planung/ Hilfebedarf von Menschen mit Behinderung im Bereich Wohnen) -Bögen genutzt werden (von beiden Seiten). 
Die ZLP in Fällen der Bedarfsermittlung mit TIB wird schon mit zunehmender Tendenz durchgeführt, allerdings nicht wie im Gesamtplanverfahren idealerweise beschrieben (mit separatem Gespräch in Präsenz), sondern eher pragmatisch erfolgt häufig zunächst eine Einigung zwischen dem Kostenträger und dem Leistungserbringer und dann wird das Ergebnis mit dem Leistungsberechtigten kommuniziert. 
Aktuell planen wir im LH Projekt eine Befassung mit der ZLP in einem Workshop im Dezember. Ziel wird dann auch sein, gemeinsam mögliche Vereinfachungen im Prozessschritt zu identifizieren und im besten Fall daraus einen Standard zu skizzieren, der für alle Beteiligten handhabbar ist und dennoch den Namen ZLP verdient. 
• Wenn nein, warum jeweils nicht? 
Antwort: 
Gründe sind nach wie vor… Umgang mit dem „Neuen“ von beiden Seiten zögerlich, hohe Fallzahlen pro Sachbearbeitung, Umfang des TIB-Dokumentes (seit Einführung der gekürzten Fassung steigen die Mengen). 
• Inwieweit werden die Zahlen dazu regelmäßig evaluiert? 
Antwort: 
Derzeit werden die Zahlen zum TIB in der KLR (Kosten- und Leistungsrechnung) erfasst. Eine separate Erfassung der Zahlen zur ZLP gibt es noch nicht. Ob es jemals dazu kommen wird, steht nicht fest – die Prüfung durch die PMG 880/1191 hat zum Ergebnis geführt, kein separates Produkt für 2026 einzuführen. In 2026 wird das Thema erneut aufgerufen. 
• Wenn nein, warum nicht? (Teilhabeverfahrensbericht notwendig und verpflichtend) 
Antwort: 
Im Teilhabeverfahrensbericht nach § 41 sind lediglich Angaben zu Bearbeitungsdauer sowie zu der Anzahl von gestellten Anträgen, Ablehnungen, vollständiger und nicht vollständiger Bewilligung, Anzahl Erstattungsverfahren u.a. mehr zu berichten. Eine Berichterstattung zur Zahl der durchgeführten Bedarfsermittlungsgespräche ist nicht gefordert. 
Grundsätzlich werden zwar auch die Teilhabeplanungen – differenziert nach trägerspezifisch und trägerübergreifend – erhoben. Allerdings sind nach § 41 nur Neuanträge oder Folgeanträge mit erheblichem neuen beantragten Leistungsumfang, aber keine Weiterbewilligungen für formal „gleichen“ Leistungsumfang in die Statistik aufzunehmen. Insofern fehlen diese TIBs, die im Rahmen der Evaluation durchlaufen werden. 
• Inwiefern wurde wann ein entsprechendes Rundschreiben -ergänzend zur TIB-VO - zur Verpflichtung der Erstellung von TIB und ZLP (inkl. Generelle Erforderlichkeit, Unterschriften bzw. Begründung wenn nicht) veröffentlicht? Wie wird dessen Einhaltung sichergestellt? 
Antwort: 
Das Rundschreiben stammt aus 2021 und ergänzt die VO, mit der TIB insgesamt eingeführt wurde. 
(Rundschreiben Soz Nr. 05/2021 - Veröffentlichung des neuen Teilhabebedarfsermittlungsinstruments nach § 4 TIBV des Trägers der Eingliederungshilfe Berlin - Veröffentlichung des TIB vom 22. Juni 2021 (ABl. S. 2395 ff.); mit den vierten Änderungen vom 02.10.2024)

Auf die Frage nach der Erfassung von TIB und ZLP für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erklärt Frau Uelze für die Senatsverwaltung für Jugend, dass diese Fragen bereits der AG MmB der SenBJF beantwortet worden sind. Für den Teilhabeverfahrensbericht nach § 41 SGB IX sind gemäß § 41 Absatz 1 Nr. 8 SGB IX nur die Anzahl der trägerübergreifenden Teilhabeplanungen und Teilhabeplankonferenzen zu erheben, nicht jedoch die Anzahl der Gesamtplanverfahren. 
Die Zahlen wie viele Fälle durch die THFD Jugend mittels TIB und ZLP bearbeitet werden, werden deshalb nicht erhoben, weil die Durchführung des TIB durch die entsprechende Verordnung vorgeschrieben sei.

2. Eingebracht durch Frau Schütz: Stand der Umstellung bei der Eingliederungshilfe
· Herr Klatt teilt mit, dass dazu demnächst ein Informationsschreiben der Senatsverwaltung an die Bezirksämter versendet wird.
3. Neuer TOP „Wiedervorlage“ - Vorschlag von Frau Braunert-Rümenapf:
· Einführung eines TOP „Wiedervorlage“, für den die Geschäftsstelle Themen aus den Sitzungen sammelt, die schon einmal behandelt wurden und in einer kommenden Sitzung erneut Thema sein sollen. Dies soll zukünftig umgesetzt werden.


Sonstiges:
Nächster Sitzungstermin am 14.11.2025 als Videokonferenz.
Nachtrag:  Nach dem Vorschlag von Herrn Peth und Frau Braunert-Rümenapf wurde sich im Nachgang der Sitzung mit dem Vorsitzenden darauf geeinigt, die Sitzung am 14.11.2025 als hybride Veranstaltung, also sowohl in Präsenz als auch digital, stattfinden zu lassen.
Protokollantin: Susanna Cypra; Abteilung Soziales
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